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I. Behörden und  
sonstige Träger öffentlicher Belange 

Frist vom 20.09.2021 – 19.10.2021 

   
1.1 Abwasserzweckverband Raum Munderkingen 

Marktstraße 7 
89597 Munderkingen 
 
Schreiben vom 15.09.2021 
 
Sie haben uns zum Bebauungsplan „1. Erweite-
rung Brühlwiesen“ angehört. 
Die Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen und 
auch der Abwasserzweckverband Raum Munder-
kingen haben keine Bedenken oder Anregungen 
zum o.g. Bebauungsplan vorzubringen. 
Bitte beteiligen Sie uns weiterhin am Verfahren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BV: wird zur Kenntnis genommen 

1.2 Deutsche Telekom  
Netzproduktion GmbH 
Adolph-Kolping-Str. 2-4 
78166 Donaueschingen  
 
Schreiben vom 15.10.2021 
 
Zu dem oben genannten Gebiet haben wir bereits 
am 24.02.2021 Stellung genommen (siehe bitte E-
Mail-Anlage). 
Diese Stellungnahme gilt weiterhin uneinge-
schränkt. 
Je nach Bedarf des geplanten Bauprojektes sind 
mehr oder weniger Telekommunikationsinfrastruk-
tur notwendig. 
Günstigenfalls ist nur eine Hauszuführung notwen-
dig, die vom Bauherren bei unserem Bauherren-
service zu beantragen ist. 
Der/die Bauherren mögen sich bitte rechtzeitig vor 
Baubeginn über unser Internetportal des Bauher-
renservice oder unserem Eingangstor für die 
Hauszuführungen melden.  
 
Die Kontaktdaten lauten:  
Tel. +49 800 3301903 
Web: https://www.telekom.de/bauherren  
Hinweis: 
Achtung seit 03.05.2021 neue Funktionspostfach-
adresse! Bitte nur noch diese benutzen, sie lautet: 
T_NL_Suedwest_Pti_32_Bauleitplanung@teleko
m.de  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BV: wird zur Kenntnis genommen 

1.3 Netze BW GmbH 
Regionalzentrum Oberschwaben 
Adolf-Pirrung-Straße 7 
88400 Biberach 
 
Schreiben vom 28.09.2021 
 
Die geplanten Neubauten können nach derzeitigen 
Erkenntnissen aus unserem bestehenden Nieder-
spannungsnetz versorgt werden. Wir bitten Sie, 
uns am weiteren Verfahren zu beteiligen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BV: wird zur Kenntnis genommen 

https://www.telekom.de/bauherren
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1.4 Netze-Gesellschaft Südwest mbH  c/o Erdgas 
Südwest GmbH 
Bahnhofstraße 50  
88518 Herbertingen  
 
Kein Rücklauf 
 

 
 
 
 
 
 
BV: wird zur Kenntnis genommen 

1.5 Vodafone BW GmbH  
Postfach 10 20 28 
34020 Kassel 
 
Schreiben vom 01.10.2021 
 
vielen Dank für Ihre Informationen. 
Gegen die o. a. Planung haben wir keine 
Einwände.  
Eigene Arbeiten oder Mitverlegungen sind nicht 
geplant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BV: wird zur Kenntnis genommen 

1.6 Handwerkskammer Ulm 
Olgastraße 72 
89073 Ulm 
 
Schreiben vom 15.10.2021 
 
die Handwerkskammer Ulm hat zum aktuellen Ver-
fahrensstand keine Bedenken und Anregungen 
vorzutragen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
BV: wird zur Kenntnis genommen 

1.7 Industrie- und Handelskammer Ulm 
Olgastraße 97 – 101 
89073 Ulm 
 
Schreiben vom 01.10.2021 
 
die Industrie- und Handelskammer Ulm hat im An-
hörungsverfahren gemäß § 4 Abs. 2 BauGB zum 
oben genannten Bebauungsplan auf Grundlage 
der vorliegenden Unterlagen weiterhin keine Be-
denken vorzubringen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BV: wird zur Kenntnis genommen 

1.8 Kreisbauernverband 
Ulm-Ehingen e. V. 
Dieselstr. 32 
89155 Erbach-Dellmensingen 
 
Kein Rücklauf 
 

 
 
 
 
 
 
BV: wird zur Kenntnis genommen 

1.9 Landratsamt Alb-Donau-Kreis 
Fachdienst 21 
Ländlicher Raum / Kreisentwicklung 
Schillerstraße 30  
89077 Ulm 
 
Schreiben vom 28.10.2021 
 

 

1.9.1 Anregungen  
1.9.1.1 Bauen, Brand- und Katastrophenschutz  

Brandschutz 
 

1.9.1.1.1 Zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung ist 
eine Menge von 96 m³ pro Stunde über einen Zeit-
raum von 2 Stunden vorzusehen.  

Die Löschwasserversorgung wir im Zuge der Er-
schließung geplant und ausreichend zur Verfü-
gung gestellt. 
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1.9.1.1.2 Die Hydranten sind so anzuordnen, dass sie die 
Wasserentnahme leicht ermöglichen.  

Brandschutzbelange werden im Rahmen der Bau-
genehmigung geprüft und gegebenenfalls mit ent-
sprechenden Auflagen versehen. 

1.9.1.1.3 Die Löschwasserversorgung für den ersten Lösch-
angriff zur Brandbekämpfung und zur Rettung von 
Personen muss in einer Entfernung von 75 Metern 
Lauflinie bis zum Zugang des Grundstücks von der 
öffentlichen Verkehrsfläche aus sichergestellt sein.  

 
 

1.9.1.1.4 Entnahmestellen mit verminderter Leistung sind 
vertretbar, wenn die gesamte Löschwassermenge 
des Grundschutzes in einem Umkreis (Radius) von 
300 Metern aus maximal 2 Entnahmestellen si-
chergestellt ist. Diese Regel gilt nicht über unüber-
windbare Hindernisse hinweg. Das sind z.B. 
Bahntrassen, mehrspurige Schnellstraßen sowie 
langgestreckte Gebäudekomplexe die die tatsäch-
liche Laufstrecke zu den Wasserentnahmestellen 
unverhältnismäßig verlängern.  

 
 
 
 
 
 

1.9.1.1.5 Die Abstände von Hydranten auf Leitungen in Orts-
netzen welche auch der Löschwasserversorgung 
(Grundschutz) dienen, dürfen 150 Meter nicht 
übersteigen. Größere Abstände von Hydranten be-
dürfen der Kompensation durch geeignete Lösch-
wasserentnahmestellen.  

 
 
 

1.9.1.1.6 Bei der oben genannten Löschwasserentnahme 
aus Hydranten (Nennleistung) darf der Betriebs-
druck 1,5 bar nicht unterschreiten. 

 
 
BV: wird zur Kenntnis genommen 

1.9.1.2 Forst, Naturschutz 
Naturschutz 

 

1.9.1.2.1 Die Insektenfreundliche Beleuchtung gehört zu 
den Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen 
und sollten deshalb im B-Plan festgesetzt werden. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ebenso die naturnahe Gartengestaltung und 
Dachbegrünung.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Folgende Maßnahme wird redaktionell unter 1.11 
im Schriftlichen Teil ergänzt, dafür entfällt Punkt 3. 
Empfehlung ersatzlos: 
 
Alter Text: 
3.   Empfehlung 
3.1 Insektenfreundliche Beleuchtung 

Es ist eine insektenfreundliche Beleuchtung zu 
verwenden (Natriumdampflampen oder LED-
Leuchten), die Beleuchtung ist nach unten 
auszurichten. 

Neuer Text: 
Punkt 1.11 
Maßnahme 2: Insektenfreundliche Beleuchtung 
Es ist eine insektenfreundliche Beleuchtung zu 
verwenden (Natriumdampflampen oder LED-
Leuchten mit < 3.000 Kelvin), die Beleuchtung ist 
nach unten auszurichten. 
 
Der Punkt 8. Belagsflächen/ Freiflächen der 
Örtlichen Bauvorschriften wird redaktionell er-
gänzt: 
… 
Gärten sind naturnah mit einer Bepflanzung aus 
standortgerechten und einheimischen Arten anzu-
legen. 
  
Der Punkt 2. Der Örtlichen Bauvorschriften wird re-
daktionell angepasst, sodass außer den 
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Stein- und Schottergärten sind verboten. 

Flachdächern bis 5° Dachneigung auch flach ge-
neigte Dächer (Pultdach) bis 15° Dachneigung zu 
begrünen sind um eine bessere Retentionswirkung 
des Niederschlagswassers zu erreichen und das 
Kleinklima zu verbessern. Bereiche von Photovol-
taikanlagen, Terrassen und technisch notwendi-
gen Anlagen werden hierbei redaktionell ausge-
nommen um die Errichtung nicht einzuschränken. 
 
Alter Text: 
… 
Dachbegrünung ist bei Flachdächern bis 5° Dach-
neigung auszuführen. … 
 
Neuer Text: 
… 
Dachbegrünung ist bei Dächern bis 15° Dachnei-
gung auszuführen.  
In Bereichen von Anlagen zur Gewinnung von So-
larenergie (z.B. Photovoltaikanlagen), sowie auf 
Flächen, die als Terrasse ausgebildet werden oder 
auf Flächen technisch notwendiger Anlagen ist 
keine Dachbegrünung vorgeschrieben. 
 
Stein- und Schottergärten sind durch die Ergän-
zung des o.g. Punktes 8 der Örtlichen Bauvor-
schriften ausgeschlossen. Weiterhin sind diese 
nach §21 a NatSchG Baden-Württemberg unzu-
lässig. 
BV: wird berücksichtigt 

1.9.2 Hinweise  
1.9.2.1 Straßen  
1.9.2.1.1 Die bisherige Stellungnahme hat weiterhin Gültig-

keit. 
 
BV: wird zur Kenntnis genommen 

1.9.2.2 Ländlicher Raum, Kreisentwicklung   
1.9.2.2.1 Da der Bebauungsplan nicht aus dem Flächennut-

zungsplan entwickelt ist, ist der FNP im Rahmen 
des Parallelverfahren nach § 8 Abs. 3 BauGB fort-
zuschreiben. 

 
 
 
BV: wird zur Kenntnis genommen 

1.9.2.2.2 Sofern der Bebauungsplan vor der Genehmigung 
der Änderung des Flächennutzungsplans rechts-
kräftig werden soll, bedarf der Bebauungsplan der 
Genehmigung. 

 
 
 
BV: wird berücksichtigt 

1.9.2.2.3 Bitte senden Sie uns mit In-Kraft-Treten des Be-
bauungsplanes den zeichnerischen Teil des Be-
bauungsplanes zusätzlich in vektorieller Form als 
XPlan-GML-Datei. 

 
 
 
BV: wird zur Kenntnis genommen 

1.9.2.3 Landwirtschaft  
1.9.2.3.1 Agrarstrukturelle Belange wurden bei der Auswahl 

der naturschutzrechtlichen Kompensationsmaß-
nahmen und der beanspruchten Grünlandflächen 
(ca. 4,1 ha) gemäß § 15 Abs. 3 Bundesnatur-
schutzgesetz berücksichtigt.  

 
 
 
 
BV: wird zur Kenntnis genommen 

1.9.2.4 Forst, Naturschutz 
Naturschutz 

 

1.9.2.4.1 Grundsätzlich gibt es keine Einwendungen gegen 
das geplante Baugebiet. Auch sind der 

Die Umsetzung der Maßnahme D ist für das Jahr 
2022 geplant. Ein entsprechender Hinweis wird un-
ter Punkt 1.12 redaktionell in die Beschreibung der 
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Umweltbericht und die Relevanzprüfung grund-
sätzlich nachvollziehbar.  
Für die externe Maßnahme D sind jedoch noch 
Fragen offen.  
Bis wann soll die Maßnahme umgesetzt werden? 
Wie wird ggf. das Time-Lag berechnet? Diese The-
men müssen im B-Plan festgesetzt werden. 

Maßnahme im Bebauungsplan und im Umweltbe-
richt aufgenommen: 
Neuer Text: (kursiv) 
Ersatzmaßnahme D:  
Ökokontofläche 5 – Streuobstwiese, Grabenauf-
weitung, Feldgehölze 

 Auf dem Flurstück 583 werden auf eine Extensiv-
wiese 29 Hochstämme alter regionaltypischer 
Obstsorten gepflanzt, dies wird mit 2.900 m² ange-
rechnet. Der Mühlbach wird auf 915 m² umgestaltet 
und aufgeweitet, und es wird eine Hochstaudenflur 
angesät, dies wird mit einem Faktor von 1,0 ange-
rechnet. Des Weiteren werden als CEF-
Maßnahme für die Goldammer im Rahmen des 
BP-Verfahrens „Stützen V“ drei Feldgehölze auf 
insgesamt 390 m² gepflanzt. Jeweils südlich dieser 
Feldgehölze wird auf insgesamt 542 m² ein wärme-
liebender Saum angesät. Die Umsetzung der Maß-
nahme ist für das Jahr 2022 geplant. 
Mit Umsetzung der Maßnahme stehen insgesamt 
3.815 ökologische m² zur Verfügung (s. auch Über-
sichtslageplan in Anlage 2, sowie Steckbrief in An-
lage 6- Umweltbericht). Davon können die noch 
benötigten 660 ökologischen m² für das vorlie-
gende Vorhaben abgebucht werden. 
Mit Umsetzung der Maßnahmen A – D kann das 
Vorhaben vollständig ausgeglichen werden.  
 
Da die Erschließung des Baugebiets erst für 2023 
bzw. 2024 vorgesehen ist, entsteht hiermit kein 
Time-Lag. 
 
BV: wird berücksichtigt 

1.9.2.5 Umwelt- und Arbeitsschutz 
Starkregen 

 

1.9.2.5.1 Aufgrund der Topografie kann es bei Starkregene-
reignissen zu Überflutungen der Baugrundstücke 
durch wild abfließendes Wasser kommen. Nach § 
5 WHG sind die Eigentümer verpflichtet, beim Bau 
geeignete Vorsorgemaßnahmen zum Schutz vor 
nachteiligen Hochwasser-/Starkregenfolgen zu 
treffen. Die Gebäudeöffnungen sollten über OK 
Gelände liegen. Das Niederschlagswasser darf 
nicht zum Nachteil Dritter aufgestaut, ab- oder um-
geleitet werden (§ 37 WHG). 

Folgender Hinweis wird redaktionell ergänzt:  
2.12 Starkregen 
Aufgrund der Topografie kann es bei Starkregene-
reignissen zu Überflutungen der Baugrundstücke 
durch wild abfließendes Wasser kommen. Nach § 
5 WHG sind die Eigentümer verpflichtet, beim Bau 
geeignete Vorsorgemaßnahmen zum Schutz vor 
nachteiligen Hochwasser-/Starkregenfolgen zu 
treffen. Die Gebäudeöffnungen sollten über OK 
Gelände liegen. Das Niederschlagswasser darf 
nicht zum Nachteil Dritter aufgestaut, ab- oder um-
geleitet werden (§ 37 WHG). 
 
BV: wird berücksichtigt 

1.10 Regierungspräsidium Freiburg 
Abteilung 9, Landesamt für Geologie, Rohstoff und 
Bergbau 
Albertstraße 5 
79104 Freiburg 
 
Schreiben vom 15.09.2021 
 
Unter Verweis auf unsere weiterhin gültige Stel-
lungnahme mit dem Aktenzeichen 2511//21-01330 
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vom 01.03.2021 sind von unserer Seite zum offen-
gelegten Planvorhaben keine weiteren Hinweise 
oder Anregungen vorzubringen. 

 
 
 
BV: wird zur Kenntnis genommen 

1.11 Regierungspräsidium Tübingen 
Referat 21 
Raumordnung / Bauleitplanung / Straßenwesen / 
Verkehr / etc. 
Konrad-Adenauer-Straße 20 
72072 Tübingen 
 
Schreiben vom 16.09.2021 
 

 

1.11.1 Belange der Raumordnung 
Gemäß den vorgelegten Planunterlagen beabsich-
tigt die Gemeinde Emerkingen die Aufstellung des 
Bebauungsplans „1. Erweiterung Gewerbegebiet 
Brühlwiesen“. Als Art der Nutzung werden Gewer-
begebiete ausgewiesen. 
Unser Hinweis in der letzten Stellungnahme auf die 
Möglichkeit der Entstehung einer Agglomeration 
von Einzelhandelsbetrieben wurde dahingehend in 
den textlichen Festsetzungen aufgegriffen, dass in 
den Gewerbegebieten Einzelhandelsbetriebe un-
zulässig sind. Aus Sicht des Einzelhandels beste-
hen somit keine raumordnungsrechtlichen Beden-
ken gegen die Planung. 
Wir bitten jedoch noch um Aufnahme einer Begrün-
dung des Einzelhandelsausschlusses in der Be-
gründung zum Bebauungsplan. 

Folgender Text wird unter Punkt 10.1 Art der bau-
lichen Nutzung der Begründung entsprechend re-
daktionell ergänzt: 
… 
Einzelhandelsbetriebe werden ausgeschlossen 
um die Agglomeration von Einzelhandelsbetrieben 
in nicht integrierter Lage auszuschließen.  
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
BV: wird berücksichtigt 

1.11.2 Belange des Hochwasserschutzes 
Die Ausnahmegenehmigung des LRA Alb-Donau 
Kreis hat das Hochwasserthema in diesem BV 
ausreichend behandelt. Die Untersuchung zum 
Retentionraumausgleich von INROS Lackner ist 
nachvollziehbar. 
Aus Sicht HWGK keine weiteren Anmerkungen. 

 
 
 
 
 
 
BV: wird zur Kenntnis genommen 

1.12 Landesamt für Denkmalpflege 
im Regierungspräsidium Stuttgart 
Berliner Straße 12 
73728 Esslingen a. Neckar 
 
Schreiben vom 22.10.2021 
 
Die Stellungnahme des Landesamtes für Denk-
malpflege zur 1. Anhörung (Schreiben vom 
01.03.2021) ist weiterhin uneingeschränkt gültig. 
 
Schreiben vom 01.03.2021 
 

 

1.12.1 Bau- und Kunstdenkmalpflege 
In Bezug auf das o. g. Planverfahren trägt die Bau- 
und Kunstdenkmalpflege keine Anregungen oder 
Bedenken vor. 

 
 
 
BV: wird zur Kenntnis genommen 

1.12.2 Archäologische Denkmalpflege 
An der nördlichen Bebauungsplangrenze verläuft 
die Römerstraße, die das Kastell Emerkingen mit 
der sogenannten Donausüdstraße verbindet (An-
lage). Sie ist weiter südöstlich auf entlang der 

Der Hinweis Nr. 2.4 wird redaktionell überarbeitet 
und ergänzt. (Streichungen entfallen, Ergänzun-
gen kursiv). 
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Gemarkungsgrenze zu Munderkingen auf Li-
daraufnahmen noch heute im Gelände sichtbar. 
Im Bereich des überplanten Flurstücks ist der ge-
naue Straßenverlauf noch unklar. Möglicherweise 
reicht die Straße und/ oder der südliche Straßen-
graben noch in das Bebauungsplangebiet hinein. 
Speziell im nördlichen Drittel des Flurstückes 
muss deshalb dringlich mit Resten dieser Römer-
straße gerechnet werden. Auch das Vorhanden-
sein von Resten einer bislang unbekannten Be-
bauung entlang der Straße ist nicht auszuschlie-
ßen. 
An der Erhaltung der ausgewiesenen archäologi-
schen Kulturdenkmale besteht grundsätzlich ein 
öffentliches Interesse. 
Um allseitige Planungssicherheit zu gewährleisten 
und spätere Bauverzögerungen zu vermeiden, 
sollten vor jeglichen Erdarbeiten (auch vor der 
Erschließung) archäologische Voruntersuchungen 
durch das Landesamt für Denkmalpflege im Re-
gierungspräsidium Stuttgart (LAD) durchgeführt 
werden. Zweck dieser Voruntersuchungen ist es 
festzustellen, wo und in welchem Umfang sich 
Überreste dieser römischen Straße erhalten ha-
ben. Die Kosten trägt der Planungsträger. Die 
Voruntersuchungen legen fest, ob und in welchem 
Umfang es nachfolgender Rettungsgrabungen be-
darf. 
Für diese Arbeiten ist ein ausreichend großes 
Zeitfenster bis zum Baubeginn freizuhalten, da mit 
wissenschaftlichen Ausgrabungen/Dokumentatio-
nen in Bereichen archäologischer Befunde (Kul-
turdenkmale gem. § 2 DSchG) zu rechnen ist. 
Diese Maßnahme frühzeitig durchzuführen, ist im 
Interesse des Planungsträgers sowie der Bauher-
ren, da hiermit Planungssicherheit erreicht wer-
den kann und Wartezeiten durch archäologische 
Grabungen vermieden oder minimiert werden 
können. Eine schriftliche Terminvereinbarung ist 
notwendig. 
Sollten sich hierbei archäologische Befunde zei-
gen, ist im Anschluss daran mit wissenschaftli-
chen Ausgrabungen zu rechnen, sofern seitens 
des Planungsträgers an der Ausdehnung des 
Plangebiets in der derzeitigen Form festgehalten 
wird. Wir weisen darauf hin, dass im Falle einer 
notwendigen Rettungsgrabung durch das Ref. 
84.2 die Bergung und Dokumentation der Kultur-
denkmale durch den Planungsträger finanziert 
werden muss. 
Für weitere Informationen und Terminabsprachen 
wenden Sie sich bitte an das Landesamt für 
Denkmalpflege, Dr. Doris Schmid (do-
ris.schmid@rps.bwl.de; Tel. 07071 757-2415). 
Wir bitten, diese Hinweise in die Planunterlagen 
einzufügen. 

Sollten im Zuge von Erdarbeiten archäologische 
Fundstellen (z. B. Mauern, Gruben, Brandschich-
ten) angeschnitten oder Funde gemacht werden 
(z. B. Scherben, Metallteile, Knochen), ist das Lan-
desamt für Denkmalpflege beim Regierungspräsi-
dium Stuttgart (Abt. 8) unverzüglich zu benachrich-
tigen. Fund und Fundstelle sind bis zur sachge-
rechten Begutachtung, mindestens bis zum Ablauf 
des 4. Werktags nach Anzeige, unverändert im Bo-
den zu belassen. Die Möglichkeit zur fachgerech-
ten Dokumentation und Fundbergung ist einzuräu-
men. Auf die Regelungen des §§ 20 u. 27 DSchG 
wird verwiesen. 
In der nördlichen Randzone des Plangebietes, ver-
läuft eine „römische Straße“, die sog. Donautal-
straße. Möglicherweise reicht die Straße und/ oder 
der südliche Straßengraben noch in das Bebau-
ungsplangebiet hinein. An der nördlichen Bebau-
ungsplangrenze verläuft die Römerstraße, die das 
Kastell Emerkingen mit der sogenannten Do-
nausüdstraße verbindet. Sie ist weiter südöstlich 
auf entlang der Gemarkungsgrenze zu Munderkin-
gen auf Lidaraufnahmen noch heute im Gelände 
sichtbar. Im Bereich des überplanten Flurstücks ist 
der genaue Straßenverlauf noch unklar. Möglich-
erweise reicht die Straße und/ oder der südliche 
Straßengraben noch in das Bebauungsplangebiet 
hinein. Speziell im nördlichen Drittel des Flurstü-
ckes muss deshalb dringlich mit Resten dieser Rö-
merstraße gerechnet werden. 
Auch das Vorhandensein von Resten einer bislang 
unbekannten Bebauung entlang der Straße ist 
nicht auszuschließen. An der Erhaltung der ausge-
wiesenen archäologischen Kulturdenkmale be-
steht grundsätzlich ein öffentliches Interesse.  
Vor Beginn der Erschließungsmaßnahmen 
(Oberbodenabtrag) ist das Regierungspräsidium 
Stuttgart (Abt. 8) Denkmalpflege zu unterrichten. 
 
Um allseitige Planungssicherheit zu gewährleisten 
und spätere Bauverzögerungen zu vermeiden, 
sollten vor jeglichen Erdarbeiten (auch vor der 
Erschließung) archäologische Voruntersuchungen 
durch das Landesamt für Denkmalpflege im Re-
gierungspräsidium Stuttgart (LAD) durchgeführt 
werden. Zweck dieser Voruntersuchungen ist es 
festzustellen, wo und in welchem Umfang sich 
Überreste dieser römischen Straße erhalten ha-
ben. Die Kosten trägt der Planungsträger. Die 
Voruntersuchungen legen fest, ob und in welchem 
Umfang es nachfolgender Rettungsgrabungen be-
darf. 
Für diese Arbeiten ist ein ausreichend großes 
Zeitfenster bis zum Baubeginn freizuhalten, da mit 
wissenschaftlichen Ausgrabungen/Dokumentatio-
nen in Bereichen archäologischer Befunde (Kul-
turdenkmale gem. § 2 DSchG) zu rechnen ist. 
Diese Maßnahme frühzeitig durchzuführen, ist im 
Interesse des Planungsträgers sowie der Bauher-
ren, da hiermit Planungssicherheit erreicht 
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werden kann und Wartezeiten durch archäologi-
sche Grabungen vermieden oder minimiert wer-
den können. Eine schriftliche Terminvereinbarung 
ist notwendig. 
Sollten sich hierbei archäologische Befunde zei-
gen, ist im Anschluss daran mit wissenschaftli-
chen Ausgrabungen zu rechnen, sofern seitens 
des Planungsträgers an der Ausdehnung des 
Plangebiets in der derzeitigen Form festgehalten 
wird. Wir weisen darauf hin, dass im Falle einer 
notwendigen Rettungsgrabung durch das Ref. 
84.2 die Bergung und Dokumentation der Kultur-
denkmale durch den Planungsträger finanziert 
werden muss. 
Für weitere Informationen und Terminabsprachen 
wenden Sie sich bitte an das Landesamt für 
Denkmalpflege, Dr. Doris Schmid (do-
ris.schmid@rps.bwl.de; Tel. 07071 757-2415). 
Erdbaumaßnahmen bedürfen der Begleitung 
durch die Archäologische Denkmalpflege. 
Der vorgesehene Beginn von Erdarbeiten ist dem 
Landesamt für Denkmalpflege beim Regierungs-
präsidium Stuttgart (Abt. 8, Ref. 84.2) mindestens 
2 Wochen vor dem geplanten Termin schriftlich an-
zuzeigen. 
Im Falle einer notwendigen Rettungsgrabung 
durch das Ref. 84.2 muss die Bergung und Doku-
mentation der Kulturdenkmale durch den Pla-
nungsträger finanziert werden. 
 
BV: wird berücksichtigt 

1.13 Regionalverband Donau-Iller 
Schwambergerstraße 35 
89073 Ulm  
 
Schreiben vom 20.09.2021 
 
regionalplanerische Belange sind durch die o. g. 
Bauleitplanung nicht berührt. Es bestehen daher 
aus unserer Sicht keine Einwände. 

 
 
 
 
 
 
 
 
BV: wird zur Kenntnis genommen 

1.14 Verwaltungsgemeinschaft 
Munderkingen 
Marktstraße 7 
89597 Munderkingen 
 
Schreiben vom 15.09.2021 
 
Sie haben uns zum Bebauungsplan „1. Erweite-
rung Brühlwiesen“ angehört. 
Die Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen und 
auch der Abwasserzweckverband Raum Munder-
kingen haben keine Bedenken oder Anregungen 
zum o.g. Bebauungsplan vorzubringen. 
Bitte beteiligen Sie uns weiterhin am Verfahren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BV: wird zur Kenntnis genommen 
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II. Beteiligung der Öffentlichkeit Frist vom 20.09.2021 – 19.10.2021 
 
2.1 Während der Beteiligung der Öffentlichkeit gingen 

zum o.g. Verfahren keine Stellungnahmen ein. 
 
 
BV: wird zur Kenntnis genommen 

 
  

Reutlingen, den 20.12.2021 
 
 
 
Clemens Künster 
Dipl.-Ing. Regierungsbaumeister  
Freier Architekt + Stadtplaner SRL 

 
Emerkingen, den 20.12.2021 
 
 
 
Paul Burger 
Bürgermeister 
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